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A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Die Geschäftsführer der

action medeor labworks GmbH, Tönisvorst,
- nachfolgend kurz „action medeor labworks“ oder „Gesellschaft" genannt -

beauftragten uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der

Buchführung für das Geschäftsjahr 2024 zu prüfen.

Dieser Bericht ist ausschließlich an die action medeor labworks GmbH gerichtet.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapi-

talgesellschaft zu behandeln und daher nicht prüfungspflichtig. Gemäß dem von der Ge-

schäftsführung erteilten Auftrag ist der Jahresabschluss jedoch freiwillig zu prüfen.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)) erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis

zu Dritten, die als Anlage 5 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-

prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom

1. Januar 2024 vereinbart.
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum

31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) der action medeor labworks GmbH, Tönisvorst, mit

Datum vom 22. Mai 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der

hier wiedergegeben ist:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die action medeor labworks GmbH:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der action medeor labworks GmbH - bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang,
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt
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wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche
falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzu-
geben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die
wir während unserer Prüfung feststellen.“
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C. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Gesellschaft hat zulässigerweise keinen Lagebericht aufgestellt. Eine Stellungnahme

des Abschlussprüfers zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter entfällt daher.

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrecht-

lichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalge-

sellschaften aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2024.

Zur Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss verweisen wir auf den

Bestätigungsvermerk, Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-

schluss“, der in Abschnitt B. wiedergegeben ist.

Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Be-

schreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

in den Abschnitten „Grundlage für das Prüfungsurteil“ und „Verantwortung des Abschlussprü-

fers für die Prüfung des Jahresabschlusses“.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk vom 10. Juni 2024 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember

2023. Er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 20. Juni 2024 unverändert festgestellt.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 24. März bis 22. Mai

2025 im Wesentlichen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft durchgeführt.

Von den gesetzlichen Vertretern und den von ihnen beauftragten Mitarbeitern sind uns alle

verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.
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Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung

zum Jahresabschluss erteilt.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der

§§ 317 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsät-

ze zur ordnungsgemäßen Durchführung von Abschlussprüfungen beachtet.

Die Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens

oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Wir weisen darauf hin, dass gezielte Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschla-

gungen oder sonstigen strafrechtlich relevanten Tatbeständen zu Lasten der Gesellschaft

nicht Gegenstand der Abschlussprüfung sind.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Vorfeld der Prüfung

die Prüfungshandlungen geplant. Die Prüfungsplanung basiert auf:

- einer Einschätzung des Unternehmensumfelds und unseren Branchenkenntnissen,
- den Auskünften der gesetzlichen Vertreter zu Geschäftsverlauf, Zielen und Strategien,
- den uns zum Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen,
- einer vorläufigen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems

der Gesellschaft,
- einer vorläufigen Beurteilung der Jahresabschlussdaten anhand von analytischen Prü-

fungshandlungen sowie
- unserer Erfahrung aus der Prüfung der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

Anhand der gewonnenen Informationen wurden Unternehmensbereiche bzw. Jahresab-

schlussposten mit vergleichsweise erhöhtem Risikopotenzial identifiziert und als Prüfungs-

schwerpunkte in den Prüfungsplan aufgenommen. Für das Berichtsjahr wurden folgende

Prüfungsschwerpunkte abgeleitet:

- Nachweis und Bewertung der Waren,
- Nachweis und Bewertung der Forderungen,
- Nachweis der Bankguthaben,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
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- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten,
- Nachweis der Umsatzerlöse,
- Vollständigkeit des Materialaufwands,
- Vollständigkeit des Personalaufwands,
- Vollständigkeit der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Ausgehend von einer Beurteilung des internen Kontrollsystems und den Ergebnissen der

analytischen Prüfungshandlungen haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshand-

lungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Die Einzelfall-

prüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der

Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben

durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeu-

tung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die

Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten haben wir u.a. an der kör-

perlichen Bestandsaufnahme der Vorräte beobachtend teilgenommen sowie Bankbestäti-

gungen und Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in un-

seren Arbeitspapieren festgehalten.
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E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung der Gesellschaft und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des

Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den

gesetzlichen Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen in

allen wesentlichen Belangen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jah-

resabschluss.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem

sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und

Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll-

system ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und

Buchung der Geschäftsvorfälle. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bü-

cher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während

des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.
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2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften einschließlich der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter der Annahme der Unterneh-

mensfortführung aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach der

Vorschrift des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkos-

tenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen

wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB

ist zu Recht in Anspruch genommen worden.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

(§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB) hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht. Von den weite-

ren Erleichterungsvorschriften hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft.

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im

Anhang angegeben.

Wesentliche grundsätzliche Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der

Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermes-
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sensspielräumen sowie besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen haben wir nicht

festgestellt.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang vermitteln einen ausreichen-

den Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Von einer weiter-

gehenden Analyse des Jahresabschlusses haben wir daher abgesehen.



11

F. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

der action medeor labworks GmbH, Tönisvorst, erstatten wir in Übereinstimmung mit den

gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungs-

berichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben. Die Erteilung

und somit auch die Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks sind aufgrund der gesetzli-

chen Vorgaben außerhalb des Prüfungsberichts im Rahmen eines sog. Testatsexemplars

zum Jahresabschluss erfolgt. Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weiter-

gabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form be-

darf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk

zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 22. Mai 2025

dhpg GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berufsausübungsgesellschaft

(digital signiert) (digital signiert)
Steinborn Kinalzik
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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action medeor labworks GmbH, Tönisvorst Anlage 1

A k t i v s e i t e B  i  l  a  n  z   zum 31. Dezember 2024 P a s s i v s e i t e

Vorjahr Vorjahr
€ € € € € €

A.  Anlagevermögen A.  Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte II. Gewinn-/Verlustvortrag 50.103,17 -22.796,23
sowie Lizenzen an solchen Rechten 52.549,24 67.563,24

III. Jahresüberschuss 136.630,29 72.899,40
211.733,46

B.  Umlaufvermögen
B.  Rückstellungen

I. Vorräte 1. Steuerrückstellungen 89.566,74 23.159,01
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.991.028,89 1.081.910,49 2. sonstige Rückstellungen 45.090,53 6.181,10
2. geleistete Anzahlungen 176.457,67 182.016,01 134.657,27

2.167.486,56
II. Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände C.  Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 323.388,72 197.639,19 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 172.840,89 286.857,49
2. Forderungen gegen Gesellschafter 119.484,35 73.333,39 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 112.897,34 27.774,00 € 172.840,89 (Vorjahr: € 286.857,49)
4. sonstige Vermögensgegenstände 902,72 6.082,05 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 95.174,05 20.445,08

556.673,13 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 95.174,05 (Vorjahr: € 20.445,08)

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 420.543,98 576.426,35 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 2.570.125,58 1.799.946,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 1.608.492,18 (Vorjahr: € 860.575,42)

C.  Rechnungsabgrenzungsposten 16,64 258,83 4. sonstige Verbindlichkeiten 12.738,30 1.311,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 12.738,30 (Vorjahr: € 1.311,18)

2.850.878,82

3.197.269,55 2.213.003,55 3.197.269,55 2.213.003,55
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

€ € € €

 1. Umsatzerlöse 6.271.858,97 1.659.716,10
2. sonstige betriebliche Erträge 132.794,22 6.404.653,19 4.278,19 1.663.994,29

davon aus Währungsumrechnung: € 1.100,51 (Vorjahr: € 1.503,72)
3. Materialaufwand

a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, und Betriebstoffe 4.387.417,95 -1.268.498,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.880,00 -4.396.297,95 -8.040,00

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 707.821,33 62.058,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 195.435,43 -903.256,76 20.410,12 -82.468,46
    davon für Altersversorgung: € 18.775,31 (Vorjahr: € 1.302,00)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -15.014,00 -7.507,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -812.871,71 -190.004,12

davon aus Währungsumrechnung: € 3.107,88 (Vorjahr: € 6.818,22)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -70.797,33 -8.504,22

    davon an Gesellschafter: € 70.797,33 (Vorjahr: € 8.504,22)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -69.798,15 -26.072,83

10. Jahresüberschuss 136.630,29 72.899,40

V o r j a h r:
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben

Die action medeor labworks GmbH (kurz: „Gesellschaft“) hat ihren Sitz in Tönisvorst und ist im
Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Nummer HRB 18352 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.  Die Prüfung des
Jahresabschlusses durch einen Abschlussprüfer erfolgt gemäß § 316 Abs. 1 HGB somit auf
freiwilliger Basis.

Sonstige größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung des
Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 ist nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes
aufgestellt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB
gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das immaterielle Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten aktiviert und unter
Zugrundelegung einer 5-jährigen Nutzungsdauer gem. 253 Abs. 3 Satz 4 HG linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Die
Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem jeweiligen Nominalbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft gemäß § 250 Abs. 1 HGB vor dem
Abschlussstichtag bezahlte Rechnungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem
Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt und vollständig eingezahlt.

Die Rückstellungen wurden gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen in Form von Darlehen des
Gesellschafters in Höhe von rund TEUR 478,2.
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IV. Sonstige Angaben

Aus Mietverträgen bestanden zum Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen mit einem
Gesamtbetrag in Höhe von TEUR 63,1.

Die Gesellschaft beschäftigt zum Bilanzstichtag 17 Mitarbeitende.

Tönisvorst, den 22. 05 2025

 _____________________________  ________________________________

Kerstin Steuler Dr. Irmgard Buchkremer-Ratzmann
Geschäftsführerin Geschäftsführerin
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historische historische
Anschaffungs- Anschaffungs-
bzw. Herstel- bzw. Herstel-
lungskosten lungskosten Abschrei-

der am 1.1.2024 der am 31.12.2024 kumulierte bungen Abgänge kumulierte
vorhandenen vorhandenen Abschrei- des des Abschrei-
Vermögens- Vermögens- bungen Geschäfts- Geschäfts- bungen Buchwert Buchwert
gegenstände Zugänge Abgänge gegenstände zum 1.1.2024 jahres jahres zum 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

€ € € € € € € € € €

      Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 75.070,24 0,00 0,00 75.070,24 7.507,00 15.014,00 0,00 22.521,00 52.549,24 67.563,24

Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt 75.070,24 0,00 0,00 75.070,24 7.507,00 15.014,00 0,00 22.521,00 52.549,24 67.563,24

Anlagevermögen insgesamt: 75.070,24 0,00 0,00 75.070,24 7.507,00 15.014,00 0,00 22.521,00 52.549,24 67.563,24

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen



action medeor labworks GmbH, Tönisvorst                                                                  Anlage 4
                                                                                                                                     Seite    1

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

 Firma: action medeor labworks GmbH

 Sitz: 47918 Tönisvorst

Gegenstand des Unternehmens: Der kommerzielle Handel mit und die Herstellung

von Medikamenten, Medizinprodukten und sonsti-

gem Bedarf sowie die Erbringung von hiermit in

Zusammenhang stehenden kommerziellen phar-

mazeutischen und medizinischen Beratungs-

dienstleistungen im In- und Ausland

 Rechtsform: GmbH

 Handelsregister: Amtsgericht Krefeld

HRB 18352

 Gründung und Gesellschaftsvertrag: eingetragen im Handelsregister am 17.03.2021

Gesellschaftsvertrag vom 08.02.2021

 Geschäftsjahr: Kalenderjahr

 Stammkapital: € 25.000,00
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 Geschäftsführer: Frau Kerstin Steuler und

Frau Dr. Irmgard Buchkremer-Ratzmann

- jeweils gesamtvertretungsberechtigt und den

Beschränkungen des § 181 BGB unterliegend

Steuerliche Grundlagen

Bisher sind keine Betriebsprüfungen erfolgt oder angekündigt.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Kempen unter der Steuernummer: 115/5700/1068 geführt.

Die action medeor labworks GmbH ist als Organgesellschaft in den Organkreis des action

medeor e.V. eingegliedert.
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